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sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005
vom 16. September 200579, in dem die Staats- und Regierungs-
chefs den Wert des Dialogs über die interreligiöse Zusammen-
arbeit bekräftigten und sich dazu verpflichteten, Maßnahmen
zur Förderung einer Kultur des Friedens und des Dialogs auf
lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu er-
greifen,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, dass alle Staaten wei-
terhin internationale Anstrengungen zur Verstärkung des Dia-
logs und zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den Zi-
vilisationen unternehmen, in dem Bemühen, unterschiedslose
Angriffe auf andere Religionen und Kulturen zu verhindern80,

unterstreichend, wie wichtig es ist, Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter den Menschen in all ihrer religiösen,
weltanschaulichen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu
fördern, und daran erinnernd, dass sich alle Staaten nach der
Charta verpflichtet haben, die allgemeine Achtung und Ein-
haltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne
Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion zu
fördern und zu festigen,

Kenntnis nehmend von mehreren sich gegenseitig ein-
schließenden und einander verstärkenden Initiativen für inter-
religiöse, interkulturelle und interzivilisatorische Dialoge und
Friedenszusammenarbeit81, namentlich dem vom 9. bis
10. Dezember 2004 in Tirana abgehaltenen Regionalgipfel
über den interreligiösen und interethnischen Dialog, der vom
12. bis 14. April 2005 in Melbourne (Australien) abgehaltenen
Tagung über interkulturellen und interreligiösen Dialog für die
südostasiatische und pazifische Region, der von der Organi-
sation der Islamischen Konferenz unterstützten Initiative Pa-
kistans für eine "aufgeklärte Mäßigung", der am 9. und
10. Mai 2005 in Teheran abgehaltenen Internationalen Konfe-
renz über Umwelt, Frieden und den Dialog zwischen den Zi-
vilisationen und Kulturen, der am 14. Juli 2005 vom General-
sekretär gegründeten Allianz der Zivilisationen, der Einleitung
des 2007 in Senegal stattfindenden Weltgipfels für die Bezie-
hungen zwischen Christen und Muslimen, dem dreijährlich in
Astana stattfindenden Kongress der Führer von Weltreligio-
nen und traditionellen Religionen, dem am 21. und 22. Juli
2005 in Bali (Indonesien) abgehaltenen interkonfessionellen
Dialog des Asien-Europa-Treffens zum Thema "Aufbau inter-
konfessioneller Harmonie in der internationalen Gemein-
schaft"82, der am 22. Juni 2005 am Amtssitz der Vereinten Na-
tionen abgehaltenen Konferenz über interkonfessionelle Zu-
sammenarbeit für den Frieden: Förderung des interkonfessio-
nellen Dialogs und der Friedenszusammenarbeit im
21. Jahrhundert83 und dem am 13. September 2005 am Amts-
sitz der Vereinten Nationen abgehaltenen Informellen Treffen

der Führer über interkonfessionellen Dialog und Friedenszu-
sammenarbeit84,

in Anbetracht des Bekenntnisses aller Religionen zum
Frieden,

1. erklärt, dass gegenseitige Verständigung und interre-
ligiöser Dialog eine wichtige Dimension des Dialogs zwischen
den Zivilisationen und der Kultur des Friedens darstellen;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit der
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur betreffend den interreligiösen Dialog im Zu-
sammenhang mit ihren Bemühungen zur Förderung des Dia-
logs zwischen den Zivilisationen, Kulturen und Völkern sowie
von Aktivitäten zu einer Kultur des Friedens, begrüßt ihre
schwerpunktmäßige Ausrichtung auf konkrete Maßnahmen
auf globaler wie auch auf regionaler und subregionaler Ebene
und auf die Förderung des interkonfessionellen Dialogs als ih-
rer neuen wegweisenden Tätigkeit, und legt den zuständigen
Organen der Vereinten Nationen nahe, mit der Organisation
eng zusammenzuarbeiten und ihre Bemühungen in dieser Hin-
sicht zu koordinieren;

3. bittet den Generalsekretär, auch weiterhin die Auf-
merksamkeit aller Regierungen, Regionalorganisationen und
zuständigen internationalen Organisationen auf die Förderung
des interreligiösen Dialogs zu lenken, so auch auf Wege, bei
der Durchführung der Initiativen für den interreligiösen Dialog
und die Friedenszusammenarbeit Verbindungen zu festigen
und stärkere Schwerpunkte bei praktischen Maßnahmen zu
setzen;

4. bittet den Generalsekretär außerdem, in seinen der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung un-
ter dem Punkt "Kultur des Friedens" vorzulegenden Bericht
Informationen über die Durchführung dieser Resolution auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/11

Verabschiedet auf der 43. Plenarsitzung am 3. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.10 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bangladesch, Belarus, China, Co-
sta Rica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Indonesien, Iran (Islamische Re-
publik), Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Libanon, Malaysia, Marokko, Paki-
stan, Panama, Philippinen, Senegal, Spanien, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Usbekistan.

60/11. Förderung von Verständnis, Harmonie und Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Religion und
der Kultur

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte85 veran-

79 Siehe Resolution 60/1.
80 Ebenfalls anerkannt in Resolution 1624 (2005) des Sicherheitsrats.
81 Siehe A/60/201.
82 Siehe A/60/254.
83 Siehe A/60/269-E/2005/91, Anlage II, Beilage.

84 Siehe A/60/383.
85 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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kerten Ziele und Grundsätze, insbesondere des Rechts auf Ge-
danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,

unter Hinweis auf die Globale Agenda für den Dialog zwi-
schen den Kulturen86 und die Allgemeine Erklärung zur kultu-
rellen Vielfalt der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur87 und die darin enthaltenen
Grundsätze,

unterstreichend, wie wichtig es ist, Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter den Menschen in all ihrer religiösen,
weltanschaulichen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu
fördern, und daran erinnernd, dass sich alle Staaten nach der
Charta verpflichtet haben, die allgemeine Achtung und Ein-
haltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne
Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion zu
fördern und zu festigen,

Kenntnis nehmend von dem auf der Plenartagung der Ge-
neralversammlung auf hoher Ebene verabschiedeten Ergebnis
des Weltgipfels 200588, in dem anerkannt wird, wie wichtig die
Achtung der religiösen und kulturellen Vielfalt weltweit und
das Verständnis für diese Vielfalt ist, und unter Betonung der
darin enthaltenen Verpflichtung darauf, zur Förderung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für das Wohl-
ergehen, die Freiheit und den Fortschritt der Menschheit über-
all zu arbeiten sowie Toleranz, Achtung, Dialog und Zusam-
menarbeit zwischen verschiedenen Kulturen, Zivilisationen
und Völkern zu begünstigen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/23 vom 11. No-
vember 2004 und 59/142 und 59/143 vom 15. Dezember 2004
sowie andere einschlägige Resolutionen,

anerkennend, dass interreligiöser Dialog und interreligiöse
Verständigung, namentlich das Bewusstsein für Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zwischen Völkern und Zivilisationen,
zur friedlichen Beilegung von Konflikten und Streitigkeiten
beitragen und das Potenzial für Feindseligkeit, Zusammenstö-
ße und sogar Gewalt senken,

Kenntnis nehmend von dem wertvollen Beitrag verschie-
dener Initiativen auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene, wie der Initiative "Allianz der Zivilisationen", der Er-
klärung von Bali über den Aufbau interkonfessioneller Har-
monie in der internationalen Gemeinschaft89, des Kongresses
der Führer von Weltreligionen und traditionellen Religionen,
des Dialogs zwischen den Zivilisationen und Kulturen, der
Strategie einer "aufgeklärten Mäßigung", des Informellen
Treffens der Führer über interkonfessionellen Dialog und Frie-
denszusammenarbeit90 und des Islam-Christentum-Dialogs,

die sich alle gegenseitig einschließen, einander verstärken und
miteinander verknüpft sind,

betonend, dass es geboten ist, Freiheit, Gerechtigkeit, De-
mokratie, Toleranz, Solidarität, Zusammenarbeit, Pluralis-
mus, Achtung vor der kulturellen, religiösen oder weltan-
schaulichen Vielfalt, Dialog und Verständigung als wichtige
Bausteine des Friedens auf allen Ebenen der Gesellschaft so-
wie zwischen den Nationen zu stärken, und in der Überzeu-
gung, dass die Leitgrundsätze der demokratischen Gesell-
schaft von der internationalen Gemeinschaft aktiv gefördert
werden müssen,

bekräftigend, dass die freie Meinungsäußerung, der Me-
dienpluralismus, die Mehrsprachigkeit, der gleiche Zugang
zur Kunst und zu wissenschaftlichem und technologischem
Wissen, auch in digitaler Form, sowie die Möglichkeit aller
Kulturen, Zugang zu Ausdrucks- und Verbreitungsmitteln zu
erhalten, die kulturelle Vielfalt garantieren und dass bei der
Gewährleistung des freien Flusses von Ideen in Wort und Bild
sorgfältig darauf zu achten ist, dass alle Kulturen zu Wort kom-
men und Gehör finden können,

in Anerkennung aller Anstrengungen, die das System der
Vereinten Nationen und andere internationale und regionale
Organisationen unternehmen, um Verständnis, Toleranz und
Freundschaft zwischen den Menschen in all ihrer kulturellen,
religiösen, weltanschaulichen und sprachlichen Vielfalt zu
fördern,

höchst beunruhigt darüber, dass ernste Fälle von Intoleranz
und Diskriminierung auf Grund der Religion oder der Weltan-
schauung, einschließlich Gewalthandlungen, Einschüchterun-
gen und Nötigungen, deren Beweggrund religiöse Intoleranz
ist, in vielen Teilen der Welt zunehmen und die Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten gefährden,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie der Dialog
innerhalb der Zivilisationen und zwischen ihnen eine wesent-
liche Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freund-
schaft zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die ver-
schiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören, wäh-
rend Erscheinungsformen von kulturellen Vorurteilen, Intole-
ranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen
Kulturen und Religionen überall auf der Welt zu Hass und Ge-
walt zwischen den Völkern und Nationen führen,

hervorhebend, dass die Bekämpfung von Hass, Vorurtei-
len, Intoleranz und Stereotypisierung auf Grund der Religion
oder der Kultur eine bedeutende globale Herausforderung dar-
stellt, die weitere Maßnahmen erfordert,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß den Resolutionen 59/142 und 59/143 übermittelt
hat91;

2. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Vielfalt
der Religionen und Kulturen, die Toleranz, der Dialog und die
Zusammenarbeit in einem Klima des gegenseitigen Vertrau-

86 Resolution 56/6.
87 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 Oc-
tober - 3 November 2001, Vol. 1 und Korrigendum: Resolutions,
Kap. V, Resolution 25, Anlage I.
88 Siehe Resolution 60/1.
89 A/60/254, Anlage.
90 Siehe A/60/383. 91 Siehe A/60/279.
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ens und Verständnisses zur Bekämpfung von auf Diskriminie-
rung, Intoleranz und Hass gegründeten Ideologien und Prak-
tiken und zur Stärkung des Weltfriedens, der sozialen Gerech-
tigkeit und der Freundschaft zwischen den Völkern beitragen
können;

3. bekräftigt die feierliche Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemeinen
Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen, anderen Menschenrechtsüberein-
künften und dem Völkerrecht nachzukommen; der universale
Charakter dieser Rechte und Freiheiten steht außer Frage;

4. bekräftigt außerdem, wie wichtig es ist, dass alle Völ-
ker und Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Tra-
ditionen in einem nationalen und internationalen Klima des
Friedens, der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pfle-
gen, weiterentwickeln und erhalten;

5. erkennt an, dass die Achtung der religiösen und kul-
turellen Vielfalt in einer zunehmend globalisierten Welt zur in-
ternationalen Zusammenarbeit beiträgt, einen stärkeren Dia-
log zwischen den Religionen, Kulturen und Zivilisationen för-
dert und mithilft, ein Umfeld zu schaffen, das den Austausch
menschlicher Erfahrungen begünstigt;

6. erkennt außerdem an, dass trotz Intoleranz und Kon-
flikten, die Länder und Regionen spalten und die eine wach-
sende Bedrohung der friedlichen Beziehungen zwischen den
Nationen darstellen, alle Kulturen und Zivilisationen einen ge-
meinsamen Katalog universeller Werte haben und alle zur Be-
reicherung der Menschheit beitragen können; 

7. erkennt ferner an, dass, die Staaten unter Berücksich-
tigung der Bedeutung nationaler und regionaler Besonderhei-
ten und der verschiedenen historischen, kulturellen und reli-
giösen Traditionen gehalten sind, ungeachtet ihrer politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Systeme alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen;

8. bekräftigt, dass die Förderung und der Schutz der
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen
und gesellschaftlichen Stabilität und zum Frieden beitragen
und die kulturelle Vielfalt und das Erbe der gesamten Gesell-
schaft in den Staaten, in denen diese Personen leben, berei-
chern, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und, falls erforderlich, die demokratischen und poli-
tischen Institutionen, Organisationen und Verfahrensweisen
so zu verbessern, dass sie eine umfassendere Partizipation er-
möglichen und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Dis-
kriminierung bestimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

9. legt den Regierungen nahe, namentlich durch Bil-
dung und die Entwicklung fortschrittlicher Lehrpläne und
Lehrbücher, Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwi-
schen den Menschen in all ihrer religiösen, weltanschaulichen,
kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu fördern und so den
kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen

und religiösen Quellen der Intoleranz entgegenzuwirken, und
dabei geschlechtsspezifische Gesichtspunkte zur Anwendung
zu bringen, um Verständnis, Toleranz, Frieden und freund-
schaftliche Beziehungen zwischen den Nationen und allen
Rassen- und Religionsgruppen zu fördern, wobei sie aner-
kennt, dass die Bildung auf allen Ebenen zu den wichtigsten
Mitteln für den Aufbau einer Kultur des Friedens gehört;

10. fordert alle Staaten auf, alles daranzusetzen, um si-
cherzustellen, dass religiöse und kulturelle Stätten im Ein-
klang mit ihren internationalen Verpflichtungen und ihrem in-
nerstaatlichen Recht voll und ganz geachtet und geschützt wer-
den, sowie geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Hand-
lungen oder Drohungen zur Beschädigung oder Zerstörung
solcher Stätten zu ergreifen;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, in Überein-
stimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen alle not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufstachelung zu
und die Begehung von Gewalthandlungen, Einschüchterun-
gen und Nötigungen zu bekämpfen, deren Beweggrund Hass
und Intoleranz auf Grund der Kultur, der Religion oder der
Weltanschauung ist und die zu Zwietracht und Disharmonie
innerhalb der Gesellschaften und zwischen ihnen führen kön-
nen;

12. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
wirksame Maßnahmen zu treffen, um religiös oder weltan-
schaulich begründete Diskriminierung bei der Anerkennung,
der Ausübung und dem Genuss der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in allen Bereichen des bürgerlichen, wirt-
schaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Lebens zu
verhüten und zu beseitigen, und alles daranzusetzen, um durch
den Erlass oder gegebenenfalls die Aufhebung von Gesetzen
jede solche Diskriminierung zu verbieten, und alle geeigneten
Maßnahmen zu treffen, um Intoleranz aus religiösen oder
weltanschaulichen Gründen zu bekämpfen;

13. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, sicher-
zustellen, dass die Angehörigen der mit der Rechtsdurchset-
zung beauftragten Organe und das Militär, die Beamten, die
Lehrkräfte und die sonstigen Angehörigen des öffentlichen
Dienstes bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten unter-
schiedliche Religionen und Weltanschauungen achten und
Personen, die sich zu anderen Religionen oder Weltanschau-
ungen bekennen, nicht diskriminieren und dass jede notwen-
dige und geeignete Aufklärung oder Schulung bereitgestellt
wird;

14. begrüßt die Anstrengungen, die die Staaten, die zu-
ständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen und an-
dere zwischenstaatliche Organisationen, die Zivilgesellschaft,
einschließlich religiöser und anderer nichtstaatlicher Organi-
sationen, sowie die Medien unternehmen, um eine Kultur des
Friedens aufzubauen, und ermutigt sie, diese Anstrengungen
fortzusetzen, so auch durch die Förderung der Interaktion zwi-
schen den Religionen und Kulturen innerhalb der Gesellschaf-
ten und zwischen ihnen, unter anderem durch Kongresse, Kon-
ferenzen, Seminare, Fachtagungen, Forschungsarbeiten und
damit zusammenhängende Prozesse;
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15. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die mit dieser Resolution zusammenhängenden einschlägigen
Materialien der Vereinten Nationen in möglichst vielen ver-
schiedenen Sprachen über das System der Vereinten Nationen,
so auch über die Informationszentren der Vereinten Nationen,
im Rahmen der verfügbaren Mittel so weit wie möglich ver-
breitet werden;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung un-
ter dem Punkt "Kultur des Friedens" vorzulegenden Bericht
Informationen über die Durchführung dieser Resolution auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/12

Verabschiedet auf der 45. Plenarsitzung am 8. November 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 182 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.9, eingebracht von Ku-
ba.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
beria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Mikronesien (Föderierte Staaten von).

60/12. Notwendigkeit der Beendigung der von den Ver-
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu fördern,

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der sou-
veränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und

Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Schifffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen
Rechtsakten verankert sind,

unter Hinweis auf die auf den iberoamerikanischen Gipfel-
treffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regierungs-
chefs betreffend die Notwendigkeit, die einseitige Anwendung
von die Freiheit des internationalen Handels beeinträchtigen-
den Wirtschafts- und Handelsmaßnahmen durch einen Staat
gegen einen anderen Staat zu beenden,

besorgt darüber, dass Mitgliedstaaten nach wie vor Geset-
ze und andere Vorschriften erlassen und anwenden, wie das am
12. März 1996 erlassene sogenannte "Helms-Burton-Gesetz",
deren extraterritoriale Auswirkungen die Souveränität anderer
Staaten, die legitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unter-
stehenden juristischen oder natürlichen Personen sowie die
Freiheit des Handels und der Schifffahrt beeinträchtigen,

Kenntnis nehmend von den Erklärungen und Resolutionen
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, in denen zum Ausdruck kommt, dass die internationa-
le Gemeinschaft und die öffentliche Meinung den Erlass und
die Anwendung derartiger Rechtsvorschriften zurückweisen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-
vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom 26. Ok-
tober 1994, 50/10 vom 2. November 1995, 51/17 vom 12. No-
vember 1996, 52/10 vom 5. November 1997, 53/4 vom 14. No-
vember 1998, 54/21 vom 9. November 1999, 55/20 vom 9. No-
vember 2000, 56/9 vom 27. November 2001, 57/11 vom
12. November 2002, 58/7 vom 4. November 2003 und 59/11
vom 28. Oktober 2004,

besorgt darüber, dass seit der Verabschiedung ihrer Reso-
lutionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21,
55/20, 56/9, 57/11, 58/7 und 59/11 weitere derartige Maßnah-
men, die darauf abzielen, die Wirtschafts-, Handels- und Fi-
nanzblockade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, er-
lassen wurden und weiter angewandt werden, sowie besorgt
über die nachteiligen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf
die kubanische Bevölkerung und auf kubanische Staatsange-
hörige, die in anderen Ländern leben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 59/1192;

2. wiederholt ihre Aufforderung an alle Staaten, gemäß
ihren Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen
und dem Völkerrecht, worin unter anderem die Freiheit des
Handels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, den Erlass und
die Anwendung von Gesetzen und Maßnahmen von der Art,
wie sie in der Präambel dieser Resolution genannt werden, zu
unterlassen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und

92 A/60/213.
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